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Berlin, 27. Februar 2012. Verbraucher haben es künftig bei grenzüberschrei-
tenden Streitigkeiten mit Fondsgesellschaften einfacher. Möglich wird dies 
durch die Mitgliedschaft der Ombudsstelle für Investmentfonds im europäi-
schen Netzwerk der Schlichtungsstellen für Finanzdienstleistungen (FIN-
NET). „Verbraucher aus dem europäischen Ausland können bei Streitigkei-
ten zu deutschen Investmentfonds die Ombudsstelle zukünftig leichter nut-
zen“, so Timm Sachse, Leiter des Büros der Ombudsstelle für Investment-
fonds. „Zugleich können wir deutschen Verbrauchern besser bei Konflikten 
mit ausländischen Fondsgesellschaften helfen.“ Der BVI hatte die 
Ombudsstelle für Investmentfonds im vergangenen Jahr eröffnet. 
 
Das FIN-NET ist ein Netz nationaler Stellen für die außergerichtliche Bei-
legung von Finanzstreitigkeiten in Europa. Durch die Zusammenarbeit der 
Ombudsstellen unter dem Dach von FIN-NET erhalten Verbraucher auch in 
grenzüberschreitenden Fällen leichten Zugang zur außergerichtlichen Streit-
schlichtung. Sie können sich im Streitfall einfach an die jeweilige 
Ombudsstelle in ihrem Heimatland wenden. Diese leitet dann die Beschwer-
de an die zuständige Ombudsstelle im europäischen Wirtschaftsraum weiter. 
 
Eine Mitgliedschaft im FIN-NET ist nur möglich, wenn eine Schlichtungs-
stelle bestimmte Qualitätskriterien der Europäischen Kommission (Empfeh-
lung 98/257/EG) erfüllt. Hierzu gehören vor allem die Unabhängigkeit der 
Schlichtungsorgane und die Gewährleistung eines transparenten und effizi-
enten Schlichtungsverfahrens. Das FIN-NET wurde im Jahr 2001 auf Initiati-
ve der Europäischen Kommission geschaffen. 
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